
Sieben Schritte der Gebäudebedarfsplanung  
(1 Seite – Quelle: ELKB Intranet – Oktober 2025) 

 

Die Dekanatsausschüsse müssen bis zum 31.12.2025 die regionalen Gebäudebedarfspläne beschlossen 

haben, wobei eine Verlängerung bis zum 31.12.2026 beantragt werden kann. In mehrere Schritten wird diese 

Planung nun erstellt, beschlossen und festgesetzt. Die Reihenfolge kann auf Grund von besonderen 

Umständen vor Ort auch abgeändert werden: 

Schritt 1: Regionenbildung und vorläufige Kategorisierung 

Das landeskirchliche Baureferat und das Referat „Immobilien, Gemeindeaufsicht, Kindertagesstätten“ 

organisieren zunächst Vorgespräche mit den zuständigen Dekanen/Dekaninnen und ggf. weiteren 

Teilnehmenden. Im Rahmen dieser Vorgespräche werden die Immobilienentwicklungen (Veräußerungen, 

Umnutzungen, etc.) seit dem Jahr 2018, anstehende oder angedachte Vereinigungen von Dekanatsbezirken 

und Kirchengemeinden, sowie die in den Dekanatsbezirken vorhandenen Immobilien besprochen. Dabei 

werden die Nachbarschaftsräume gebildet und die Immobilien der (Gesamt-) Kirchengemeinden und 

Dekanatsbezirke – soweit möglich – vorläufig kategorisiert. 

Schritt 2: Rückmeldung an Kirchengemeinden 

Anschließend beschließt der Dekanatsausschuss die im Rahmen der Vorgespräche erfolgte vorläufige 

Kategorisierung der Gebäude. Des Weiteren müssen die zuständigen Dekane/Dekaninnen die  

(Gesamt-)Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke, in dessen Eigentum sich die Gebäude befinden,  

über die vorläufige Kategorisierung der Gebäude informieren und die Möglichkeit einer schriftlichen 

Stellungnahme der betroffenen Körperschaften einräumen. Stimmen die Stellungnahmen nicht mit der 

vorläufigen Kategorisierung der Gebäude überein, ist durch den Dekan/die Dekanin möglichst  

eine Klärung herbeizuführen. 

Schritt 3: Beschluss des Planentwurfs (im Dekanatsausschuss) 

Nach Eingang der Stellungnahmen beziehungsweise ergebnislosen Klärungsbemühungen beschließt der 

Dekanatsausschuss unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen einen Planentwurf zur 

anschließenden Beratung in „runden Tischen“. 

Schritt 4: „Runder Tisch“ 

In einem nächsten Schritt organisieren das Landeskirchliche Baureferat und das Referat „Immobilien, 

Gemeindeaufsicht, Kindertagesstätten“ „runde Tische“ in den Dekanatsbezirken. An den „runden Tischen“ 

nehmen der zuständige Dekan bzw. die zuständige Dekanin, der Leiter bzw. die Leiterin der zuständigen 

Verwaltungseinrichtung, Vertreter des Dekanatsausschusses, Vertreter des zuständigen 

Dienstleistungszentrums Bau, die Landeskirchenstelle, das Referat „Immobilien, Gemeindeaufsicht, 

Kindertagesstätten“ und das Landeskirchliche Baureferat teil. Die Zusammensetzung der „runden Tische“ 

kann bei Bedarf angepasst werden. Diese runden Tische erstellen die regionalen Gebäudebedarfspläne als 

Beschlussvorlage für die jeweils zuständigen Dekanatsausschüsse. 

Schritt 5: Beschlussfassung Gebäudebedarfsplanung (im Dekanatsausschuss) 

Der Dekanatsausschuss beschließt die regionale Gebäudebedarfsplanung, Termin ist 31. Dezember 2025, 

Fristverlängerung auf Antrag möglich. 

Schritt 6: Prüfung und Festsetzungsentscheidung 

Anschließend werden sie nach Prüfung durch das Landeskirchenamt und ggf. der Landeskirchenstelle von 

der Leitung des Referats „Immobilien, Gemeindeaufsicht, Kindertagesstätten“ ggf. mit Abweichungen 

festgesetzt (Festsetzungsentscheidung). 

(ggf.) Schritt 7: Widerspruch gegen die Festsetzungsentscheidung und Abschluss des Verfahrens 

Die betroffenen (Gesamt-)Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke erhalten einen Abdruck der 

Festsetzungsentscheidung und können innerhalb von 30 Tagen ab Zugang Widerspruch beim Referat 

„Immobilien, Gemeindeaufsicht, Kindertagesstätten“ einlegen. Über den Widerspruch entscheidet die 

Leitung der Abteilung „Gemeinden und Kirchensteuer“. 


